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Energieberatung

Kostenlose Energieberatung der Energieagentur Rhein-Sieg in 
Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW am 11. Mai 2022, 
14 bis 17.45 Uhr im Rathaus Rheinbach; Anmeldung erforderlich: 
02242 96930-0 oder info@energieagentur-rsk.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab- 
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldung unter www.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Zugang nur mit Ticket!

Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Soziales, Wohnen und Inklusion: 
mittwochs geschlossen
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Nähere Informationen: www.bornheim.de/oeffnungszeiten
Besucher aller Dienststellen müssen einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Es gilt die 3G-Pflicht.

Amtliche Bekanntmachungen
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Die Sitzungen sind öffentlich und finden – soweit nicht anders angegeben – im Ratssaal des 
Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, statt.

Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.
Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.

In den Sitzungsräumlichkeiten ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Das Tragen 
einer FFP2-Maske ist freiwillig. Von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske sind Personen 
ausgenommen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Dies ist durch ein 

ärztliches Zeugnis nachzuweisen.
Ein beaufsichtigter -kostenfreier- Selbsttest kann vor den Sitzungsräumlichkeiten durchgeführt 

werden. Bitte erscheinen Sie dazu ausreichend früh vor der Sitzung, um den Test noch in Ruhe 
durchführen zu können.

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur 
Verfügung steht. Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Sie können sich als Gast per Mail an ratsbuero@stadt-bornheim.de oder telefonisch unter 02222 
945-218 anmelden.Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder unter 

session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dienstag, 03.05.2022, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 04.05.2022, 18 Uhr

Ausschuss für Soziales, 
Inklusion und Demographie
Donnerstag, 05.05.2022, 17:30
Rheinhalle, Rheinstraße 201, Hersel

Schulausschuss
Donnerstag, 05.05.2022, 18 Uhr
Rheinhalle, Rheinstraße 201, Hersel

Mobilitäts- und Verkehrs-
entwicklungsausschuss
Dienstag, 10.05.2022, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 11.05.2022, 18 Uhr

von-Humboldt-Gymnasium, Adenauerallee 50, 53332 
Bornheim, zusammen.
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des 
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen sind. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrich-
tigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die in jedem 
Wahlraum bereitgehalten werden. Wähler haben eine Erst-
stimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 

drei Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links 
von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.
Die Wähler geben ihre
Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise kenntlich machen, welchem Bewerber sie 
gelten soll,
Zweitstimme in der Weise ab,
dass sie auf dem rechten Teil des abgebildeten Stimmzet-
tels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise kenntlich machen, welcher Landes-
liste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von den Wählern in einer Wahlkabi-
ne des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 
dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.
6. Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 26 Abs. 4 Landeswahlgesetz NRW).
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen ei-

ner Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 26 Abs. 5 Landeswahlgesetz NRW)
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
der Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bornheim, den 14.04.2022
-Der Bürgermeister-
gez. Christoph Becker

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Rates der Stadt Bornheim am Donnerstag, 12.05.2022, 18 Uhr, 
in der Rheinhalle, Rheinstraße 201, Hersel

Am Donnerstag, 12.05.2022, 18 Uhr, findet in der Rheinhal-
le, Rheinstraße 201, Hersel, die nächste Sitzung des Rates 
der Stadt Bornheim mit folgender Tagesordnung statt.

TOP Inhalt Vorlage Nr.

Öffentliche Sitzung

1 Bestellung eines Schriftführers/einer 
Schriftführerin

2 Einwohnerfragestunde
3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 

20 vom 17.03.2022
4 Bebauungsplan He 09 (Bahnhof Her-

sel) in der Ortschaft Hersel; Aufhe-
bung des Aufstellungsbeschlusses; 
Aufstellungsbeschluss des erweiter-
ten Bebauungsplans He 09 und Be-
schluss zur frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung (StEA 11.05.22)

065/2022-7

5 Bebauungsplan Wd 56 „Feldchenweg“ 
in der Ortschaft Waldorf; Ergebnis 
der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit, Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung (StEA 11.05.22)

409/2021-7

6 Ermächtigungsübertragungen in das 
Haushaltsjahr 2022 (HFA 28.04.22)

176/2022-2

7 Entwurf des Jahresabschlusses der 
Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 
2021 (HFA 28.04.22)

177/2022-2

8 Zustimmung zu Mehraufwendungen 
und Mehrauszahlungen im Haushalts-
jahr 2021 (HFA 28.04.22)

185/2022-2

9 Zustimmung zu Mehraufwendungen 
und Mehrausgaben im Haushaltsjahr 
2022

254/2022-2

10 Änderung der Satzung der Stadt 
Bornheim zur Förderung der Kinder-
tagespflege (JHA 23.03.22)

144/2022-4

11 Altersunabhängige Elternbeiträge in 
Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege ab dem Kindergar-
tenjahr 2022/2023 (JHA 04.05.22)

240/2022-4

12 Anpassung der Schulsekretariats-
stunden (HFA 30.03.22)

045/2022-5

13 Ergänzungswahlen zum Umlegungs-
ausschuss der Stadt Bornheim

156/2022-1

14 Ergänzungswahlen zu Ausschüssen 158/2022-1
15 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen 

Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 
30.03.2022 betr. Straßennamen

259/2022-7

16 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, SPD 
und UWG vom 12.04.2022 betr. Grund-
satzbeschluss zur Stadtentwick-
lungsgesellschaft mit erweitertem 
Baulandmanagement (StEA 11.05.22)

262/2022-7

17 Aktuelle Mitteilungen und Beantwor-
tung von Fragen aus vorherigen Sit-
zungen

282/2022-1

18 Anfragen mündlich

Nicht öffentliche Sitzung

19 Bestellung des Leiters der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Bornheim 
und seines Stellvertreters

224/2022-3

20 Vergabe des Auftrags für Architek-
tenleistungen am Feuerwehrgeräte-
haus in Roisdorf

198/2022-1

21 Vergabe des Auftrags für die Liefe-
rung von Schulbüchern für das Schul-
jahr 2022/2023 in zwei Losen

199/2022-1

22 Vergabe des Auftrags für Reinigungs-
dienstleistungen an Kindertagesstät-
ten und Schulen für den Zeitraum von 
4 Jahren in 4 Losen

201/2022-1

23 Vergabe des Auftrags für die Trag-
werksplanung am Feuerwehrgeräte-
haus Roisdorf

256/2022-1

24 Vergabe des Auftrags für Planungs-
leistungen zur Haustechnik am Feu-
erwehrgerätehaus Roisdorf

257/2022-1

25 Mitteilung über Vergaben zwischen 
25.000 € - 50.000 € ab dem 18.02.2022

276/2022-1

26 Aktuelle Mitteilungen und Beantwor-
tung von Fragen aus vorherigen Sit-
zungen

283/2022-1

27 Anfragen mündlich

Bitte beachten Sie zur Teilnahme an der Sitzung die aktuell 
geltende Coronaschutzverordnung.

In den Sitzungsräumlichkeiten ist mindestens eine medizi-
nische Maske zu tragen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist 
freiwillig.

Von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske sind Perso-
nen ausgenommen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis 
nachzuweisen.

Ein beaufsichtigter -kostenfreier- Selbsttest kann vor den 
Sitzungsräumlichkeiten durchgeführt werden. Bitte er-
scheinen Sie dazu ausreichend früh vor der Sitzung, um 
den Test noch in Ruhe durchführen zu können.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass nur eine be-
grenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung steht. 
Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen verge-
ben.

Sie können sich als Gast per Mail unter claudia.gronewald@
stadt-bornheim.de oder telefonisch unter 02222/945-218 
anmelden.

Bornheim, den 26.04.2022
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister

Stadt Bornheim
Rhein-Sieg-Kreis
Wahlkreis: 27 Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III

Wahlbekanntmachung
1. Am 15. Mai 2022 findet die Wahl zum 18. Landtag 
in Nordrhein-Westfalen statt. Die Wahl dauert von 
08.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Stadt Bornheim ist in 27 allgemeine Stimm-
bezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-

rechtigten in der Zeit vom 04. April bis 24. April 
2022 übersandt worden sind, sind der Stimmbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Alexander-



Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der 
18. Änderung des Flächennutzungs-

planes der Stadt Bornheim 
in der Ortschaft Bornheim, 

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bornheim 
hat in seiner Sitzung am 
17.03.2022 den nachfolgen-
den Beschluss gefasst: „Der 
Rat beschließt gemäß § 2 (1) 
BauGB die Aufstellung der 
18. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes. Das Plange-
biet liegt in der Ortschaft 
Bornheim am Uedorfer Weg 
und der Autobahn 555. Ziel 
der Planung ist die Darstel-
lung einer Sonderbaufläche 
für eine Freiflächen-Photo-
voltaikanlage.“ Auf die beilie-
gende Übersichtsskizze, die 

den Änderungsbereich grob darstellt, wird hingewiesen. 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Bornheim, den 19.04.2022
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister

Bekanntmachung des 
Bebauungsplans Bo 45 

„Solarpark Uedorfer Weg“ in der 
 Ortschaft Bornheim, 

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bornheim 
hat in seiner Sitzung am 
17.03.2022 den nachfolgen-
den Beschluss gefasst: „Der 
Rat beschließt gemäß § 2 
BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Bo 45 „So-
larpark Uedorfer Weg“ in der 
Ortschaft Bornheim. Das 
Plangebiet liegt südlich des 
Uedorfer Weg und westlich 
der Autobahn 555 in Feldla-
ge.“ Ziel des Bebauungspla-
nes ist die Festsetzung ei-
nes Sondergebietes für den 
Bau einer Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlage. Auf die beiliegende Übersichtskarte, die 
den Planbereich grob darstellt, wird hingewiesen. Der vor-
stehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Bornheim, den 19.04.2022
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister

Bekanntmachung des 
Bebauungsplans Me 10 
„Auf dem Mohlenberg“ 

in der Ortschaft Merten, 
Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bornheim 
hat in seiner Sitzung am 
17.03.2022 den nachfolgen-
den Beschluss gefasst: „Der 
Rat beschließt gemäß § 13 
BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Me 10 „Auf 
dem Mohlenberg“ in der Ort-
schaft Merten. Das Plange-
biet umfasst die Flurstücke 
Gemarkung Merten, Flur 20, 
Nr. 516 und Nr. 499 teilwei-
se.“ Ziel des Bebauungspla-
nes ist die Sicherung der Er-
schließung der über die be-
stehende Straße Auf dem 

Mohlenberg erschlossenen Wohnbebauung. Zu diesem 
Zweck soll ein Teilstück des Flurstückes Nr. 499 (Auf dem 
Mohlenberg) als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt 
werden. Auf die beiliegende Übersichtskarte, die den Plan-
bereich grob darstellt, wird hingewiesen. Der vorstehende 
Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Bornheim, den 19.04.2022
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister
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